
Vereinssatzung                           BC DJK Teutonia Waltrop e.V.
Beschlossen auf der Gründungsversammlung am 10.11.1991  in Waltrop, einschließlich aller Änderungen aus den Mitgliederversammlungen bis einschließlich 22.3.2003
§ 1  Name , Sitz und Geschäftsjahr

1.
Der Verein führt den Namen  Badminton Club DJK Teutonia Waltrop.

  
Er ist Nachfolger der am 17.5.1984  gegründeten und zwischenzeitlich aufgelösten 

    Badmintonabteilung  der DJK Teutonia 20 Waltrop e.V. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Waltrop und wird in das Vereinsregister eingetragen.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt 


mit der Gründung des Vereins und endet am 31.12.1992.

4. Der Verein wird Mitglied im Badmintonlandesverband.

§ 2  Zweck und Gemeinnützigkeit

1. Zweck des Vereins ist die Förderung und Pflege von Sport für jedermann, 
vornehmlich der Jugend.

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar insbesondere durch die Pflege und Förderung des Amateursports. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

5. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Verein kann jede natürliche Person werden.

2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, 


der an den Vorstand gerichtet sein sollte. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, 
insbesondere bei Minderjährigen, ist der Antrag auch von dem gesetzlichen Vertreter 


zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für 


den beschränkt Geschäftsfähigen.

3. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei 
Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe 
mitzuteilen.

4. Es besteht die Möglichkeit einer passiven Mitgliedschaft. Passive Vereinsmitglieder  

    sind nicht berechtigt, am regelmäßigen Trainings- und Spielbetrieb teilzunehmen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod, Streichung aus der Mitgliederliste oder 
Ausschluss aus dem Verein. 

2. Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere bei Minderjährigen, ist die 


Austrittserklärung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der Austritt 

kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 


6 Wochen erklärt werden.

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus der Mitgliederliste gestrichen 
werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von 
Mitglieds-

beiträgen oder Umlagen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der 2.Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung aus der Mitgliederliste angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.

4. Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen, wenn ein Mitglied schuldhaft in grober 


Weise die Interessen des Vereins verletzt oder offenkundig und fortgesetzt gegen die 


satzungsgemäß geforderten Mitgliedsverpflichtungen schuldhaft verstößt. Die Beschluss- 
fassung über den Ausschluss erfolgt im Vorstand. Dem Mitglied ist Gelegenheit zur 
mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. Der Beschluss des Vorstandes ist zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung bei der Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der 
Vorstand hat binnen einen Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederver-sammlung einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss 
entscheidet.
§ 5 Beiträge

1. Die Mitgliedsbeiträge (Stand 22.3.2003)
  a) für Erwachsene                        



  8,00  €  monatlich

  b) für Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- 

      oder Zivildienstleistende und Arbeitslose, die das   

      18.Lebensjahr vollendet haben



  6,00  €  monatlich

  c) für Kinder und Jugendliche




  4,00  €  monatlich

  d) für Familien (mind. 3 Personen)       



16,00  €  monatlich

  e) für passive Mitglieder beträgt der Jahresbeitrag               50,00  €  jährlich

2. Die Beiträge sind zu Beginn eines Kalenderjahres fällig.

3. Bei Teilnahme am Einzugsverfahren wird der Beitrag dreimonatlich vom Konto 


abgebucht. Die ausstehenden Beiträge gelten dann als gestundet.

4. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller 
    Schwierigkeiten des Vereins können zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag des Vereins 
    Umlagen erhoben werden.

5. Höhe und Fälligkeit von Beiträgen und Umlagen werden von der Mitgliederver-

    sammlung festgesetzt.

6. Zeichnungsberechtigt für das Bankkonto sind alle Vorstandsmitglieder, jedoch nur 
    jeweils zwei gemeinschaftlich.

§ 6  Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen der gegebenen  Möglichkeiten, an den 
sportlichen und sonstigen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

2. Im Rahmen ihrer Betätigung im Verein haben die Mitglieder insbesondere bei 
Ausübung 
des Sportes den Anordnungen der Übungsleiter Folge zu leisten und die Sport- und Hausordnungen der benutzten Sporthallen zu befolgen.

§ 7 Vereinsorgane

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden als dessen Stellvertreter, dem Geschäftsführer und dem Jugendwart. Der Verein wird durch den 1. und den 2. Vorsitzenden je allein vertreten. Vereinsintern wird bestimmt, dass der 2.Vorsitzende den Verein nur vertreten darf, wenn der 1. Vorsitzende verhindert ist. 

§ 9 Zuständigkeit des Vorstandes

1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch 


die Satzung der Mitgliederversammlung übertragen sind. Er hat insbesondere folgende 


Aufgaben :

   a)  Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung ;

   b)  Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung ;

   c)  Vorbereitung des Haushaltsplanes und Erstellung des Jahresberichtes ;

   d)  Beschlussfassung über die Aufnahme und über die Streichung und den Ausschluss 


von Mitgliedern.

2. In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung herbeiführen.

§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, 
gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes 

im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern 
können nur aktive, volljährige Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Be- 


endigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitgliedes.

2. Um eine ungehinderte Fortführung der Geschäfte zu gewährleisten, wird der Vorstand 

in zwei Gruppen mit überschneidender Wahlperiode gewählt. 


In den Jahren mit ungerader Jahreszahl werden gewählt :

                 der/die 1. Vorsitzende

                 der/die  Jugendwart(in)


In den Jahren mit gerader Jahreszahl werden gewählt :

                 der/die 2. Vorsitzende

                 der/die Geschäftsführer(in)

3. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so wird die Zuwahl bezogen auf die 


Wahlperiode des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes bei der nächsten ordentlichen 


Mitgliederversammlung vorgenommen.

§ 11 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes

1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 


von seinem Stellvertreter, einberufen werden.

2. Zu Vorstandssitzungen muß mindestens 7 Tage vorher unter Angabe einer 
Tagesordnung eingeladen werden.

3. Der Vorstand trifft seine Beschlüsse durch Abstimmung. Die Beschlussfähigkeit ist 
gegeben, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder, darunter der 1. oder 2. 
Vorsitzende anwesend sind.

4. Vorstandsbeschlüsse sind durch Protokoll festzuhalten und von mindestens 2 
Personen, darunter einer der Vorsitzenden, zu unterzeichnen.

§ 12 Besondere Aufgaben von Vorstandsmitgliedern

1. Der Vorsitzende ist für die Führung des Vereines verantwortlich, beruft und leitet die 
Sitzungen und Versammlungen.

2. Der Geschäftsführer führt die laufenden Vereinsgeschäfte, verwaltet die Kasse, sorgt 


für eine ordentliche Buchführung und stellt den Jahresabschluss auf. Desweiteren ist er
 
dafür verantwortlich, dass geänderte oder ergänzende Beschlüsse in die Satzung 
aufgenommen und an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden.

§ 13 Kassenprüfung

Die Kassenprüfer (zwei Nicht-Vorstandsmitglieder) werden jährlich von der Mitglieder-versammlung gewählt und überprüfen die Kassengeschäfte. Sie erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Geschäftsführers und des Vorstandes.
§ 14 Mitgliederversammlung

1. In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied ab vollendetem 16.Lebensjahr stimmberechtigt.

2. Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins und für folgende Aufgaben 


zuständig :

   a) 
Entgegennahme des Jahresberichtes, Entlastung des Vorstandes;

   b) 
Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen und Umlagen;

   c) 
Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;

   d) 
Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins
   e) 
Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des 
Vorstandes.

3. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr statt, und zwar bis zum 
31.03. eines jeden Jahres.

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert, gegen den Ausschluss eines Mitgliedes Berufung eingelegt worden ist oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

5. Zu Mitgliederversammlungen muss mindestens 10 Tage vorher unter Angabe einer 
Tagesordnung vom Vorsitzenden schriftlich eingeladen werden.

6. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
dessen Stellvertreter oder dem Geschäftsführer geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter.

7. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig, sofern sie ordnungsgemäß einberufen wurde.
8. Beschlüsse werden, soweit es nicht anders bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Stimm-


enthaltungen gelten als ungültige Stimmen, Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

9. Zur Änderung der Vereinssatzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen 



Stimmen erforderlich.

10.Gefasste Beschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten und von mindestens zwei 

 Personen, darunter einer der Vorsitzenden, unterzeichnet.

§ 15 Fusion

Über eine Fusionierung mit anderen Vereinen entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden stimm-berechtigten Mitglieder. Im Falle einer Fusion ist zu beachten, dass das vorhandene Vereinsvermögen im gemeinnützigen Bereich verbleibt. Der Rechtsnachfolger der fusionierenden Vereine muss die Anerkennung als steuerbegünstigte Körperschaft besitzen.

§ 16 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Auf der Tagesordnung darf nur der Punkt "Auflösung des Vereins" stehen.

2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es

   
a)  der Vorstand es mit einer 2/3 Mehrheit aller Vorstandmitglieder beschlossen hat 
oder 
   
b)  von 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% aller stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind. Liegt Beschlussfähigkeit nicht vor, so ist der Vorstand 
verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen eine zweite außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einzuberufen, die gleichfalls  ausschließlich über die Auflösung des 
Vereins zu befinden hat. Diese Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, worauf in der Einladung gesondert 

hinzuweisen ist.

4. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 
gültigen Stimmen der in der Auflösungsversammlung anwesenden stimmberechtigten 



Mitglieder beschlossen werden.

5. Falls die Mitgliederversammlung nicht anderes beschliesst, sind der 1. und der 
2.Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren des Vereins.

6. Das nach der Liquidation vorhandene Vermögen des Vereins fällt an 

den Förderverein des Badminton-Landesverbandes NW e.V.


Südstr. 23  *   45470 Mülheim/Ruhr

Es wird die Auflage gemacht, diese Mittel unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

7. Vorstehende Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen 
    Grunde aufgelöst wird, der Vereinszweck sich grundlegend ändert oder der Verein 
seine Rechtsfähigkeit verliert.

Die vorstehende neugefasste Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt und beschlossen.

Waltrop, den  22.März 2003
__________________________                      ____________________________


Wolfgang Krause




Christof Dieckmann


    1.Vorsitzender




      2.Vorsitzender
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